
Beschluss: 
Der Rat beschließt,  

- die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen aus dem 
Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 in einem Volumen von 1.294.299,44 EUR 

- die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für zum 31.12.2013 gebildete 
Rückstellungen in einem Volumen von 953.787,49 EUR 

- keine Übertragung von Aufwandsermächtigungen. 
 


